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\ ersicherungskasse für bündnerische Volkssehullehrer
Mitteilung betr. Ausrichtung einer Teuerungszulage an Rentenbezüger

Im Anschluß an die Ausführungen von Herrn Prof. H. Brunner
hat die Delegiertenversammlung unter anderem (siehe Protokoll)
einstimmig beschlossen, daß jeder aktive Lehrer, der zugleich
Mitglied der Versicherungskasse für Volksschullehrer ist, einen Beitrag
von Fr. 20.— zugunsten der Teuerungszulage an die Rentenbezüger
(Lehrer, Witwen und Waisen) leisten soll. In dem Augenblick, da die

Teuerungszulage des aktiven Lehrers um 100 Franken erhöht wird,
glaubte die Delegiertenversammlung, ihm dieses kleine Opfer
zumuten zu dürfen. Manche Witwe und manches Kind verstorbener
Kollegen leidet Not; aber auch mancher liebe Kollege, der
jahrzehntelang seine besten Kräfte der Schule geopfert hat, ist sicher
dankbar für dieses kleine, sichtbare Zeichen von Kollegialität und
Verbundenheit über die « Altersgrenze » hinaus.

Die Einkassierung dieser 20 Fr. pro Lehrer (es macht einen
Gesamtbetrag von über 14 000 Franken aus) könnte am einfachsten so

erfolgen, daß man sie von der kantonalen Zulage eines jeden Lehrers
abziehen würde. Das kann aber nur mit ausdrücklicher Bewilligung
der Lehrer geschehen. Wir sind überzeugt, daß jeder, der diese
kleine Wohltat möglichst geräuschlos, das heißt in christlicher
Gesinnung machen will, ohne weiteres stillschweigend seine Einwilligung

dazu gibt. Immerhin hat jeder Lehrer Zeit und Gelegenheit,
bis zum 1. Februar 1945 bei der Verwaltungskommission der
Versicherungskasse oder beim Vorstand des BLV. schriftlich dagegen
Einsprache zu erheben. Wir ersuchen die Herren Präsidenten der
Kreiskonferenzen ausdrücklich, diese Mitteilung in der ersten
Konferenz (nach Erscheinen dieser Nummer des Schulblattes) bekanntzugeben.

Wir benützen gerne die Gelegenheit, um der hohen Regierung
und dem Großen Rat für die wohlwollende Erledigung des Traktan-
dums « Teuerungszulage an die Volksschullehrer » im Namen der
gesamten bündnerischen Lehrerschaft bestens zu danken.

Mit den besten Weihnachtsgrüßen und einem herzlichen Glück
auf! zum neuen Jahre zeichnet

Für den Vorstand des BLV.
Der Präsident: R. Tönjachen
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